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25. Konferenz der eidgendssischen und kantonalen
Vermessungsaufsichtsheamten

19. und 20. Oktober 1945 in Solothurn
Referat von R. Striiby, Kanionsgeometer, Solothurn.

(Fortsetzung und Schlufl.)

Die Flichen der einzelnen Abteilungen und Blitter waren aus Ko-
ordinaten, diejenigen der Grundstiicke in der Regel zweimal, aus Zahlen
und graphisch, zu berechnen. Die Grundstiicksflichen waren auf den
Blattinhalt auszugleichen. Der Geometer hat Grundbiicher, das hei3t
Eigentiimer- und Flachenverzeichnisse anzulegen.

Fiir alle Arbeitsgattungen waren Fehlergrenzen, also Toleranzen,
- aufgestellt. Das Vermessungswerk jeder Gemeinde wurde durch den Ka-
tasterdirektor verifiziert. Es war wihrend 30 Tagen 6ffentlich aufzulegen.
Der Gemeinderat priifte die Einsprachen und der ausfithrende Geometer
hatte Fehler zu berichtigen. Auf Grund eines Verifikationsberichtes des
Katasterdirektors und eines Berichtes des Amtsschreibers wurde die Ver-
messung vom Regierungsrat abgenommen, das heiBt genehmigt. '

Zusammenfassend sei iiber die Vermessungen vor Inkrafttreten des
ZGB. folgendes festgestellt:

Ein Triangulationsnetz, wie heute von I.-IV. Ordnung, mit mehr als
500 Punkten, erstreckt sich iiber den ganzen Kanton. Koordinaten-
Nullpunkt ist das Signal auf der Roétifluh, und die Projektion bezieht sich
auf einen Horizont 500 m uiber Meer. Die Berechnungen wurden nicht
ausgeglichen und leider war auch die Versicherung der Punkte vielfach
mangelhaft. '

Die Vermessungen wurden, trotz den verschiedenen Methoden, die
zugelassen waren, fast ausschliellich nach der polygonometrischen Me-
thode aufgenommen. Die Qualitit in den einzelnen Gemeinden ist ver-
schieden, da nicht geniigend geschulte und zuverlidssige Geometer zur
Verfiigung standen. Fir die in groflem Mafle nicht auf Marksteinen, son-
dern extra versicherten Polygonpunkte, wurden bedauerlicherweise mei-
stens nur Pfiahle verwendet. Die Fehlertoleranzen waren ziemlich grof.
Vielleicht gerade deshalb wurden leider nur wenig Kontrollmalle genom-
men, und der Vermarkung wurde nicht iiberall die erforderliche Wichtig-
keit beigemessen. '

Gestiitzt auf die eingangs erwdhnten und in den wichtigsten Punkten
soeben kurz erlduterten Gesetze und Verordnungen wurden bis im Jahre
1882 alle 132 Gemeinden vermessen. So kam der Kanton Solothurn
schon friih, unter Beachtung der damals bekannten Vermessungsmetho-
den und Instrumente, zu einer im allgemeinen guten Katastervermes-
sung.

Auf Grund dieser Vermessungen hatten die Amtsschreibereien die
neuen Hypotheken- oder Grundbiicher anzulegen. Dabei entschied vor-



erst der Regierungsrat, ob die alten Hypothekenbiicher gemill Gesetz
vom Jahre 1824 nachzufiihren, oder ob neue Biicher anzulegen waren.
Schon vom Jahre 1875 an, also noch wihrend der Durchfiihrung der
Katastervermessungen, wurde dann aber, gestiitzt auf die eingangs er-
wihnte Instruktion damit begonnen, in allen Gemeinden entsprechend
dem Fortschreiten der Vermessung, neue Grundbiicher anzulegen. Es
waren dazu zwei unter sich nicht sehr verschiedene Formulare zugelassen,
die in ihrer Einteilung stark mit dem neuen eidgendssischen Grundbuch-
formular Gbereinstimmen. Auch die damalige Instruktion {iber die An-
fertigung der Hypothekenbiicher entspricht in mancher Hinsicht den
heutigen Vorschriften fiir die Anlage des Grundbuches.

Die Nachfiithrung der alten Katastervermessungen war von Anfang
an geregelt. Im erwiahnten Gesetz des Jahres 1873 und in der Verordnung
von 1888 sind iiber die ,,Fortfilhrung des Katasters eingehende Wei-
sungen enthalten, die in vielen Punkten an die heutigen Vorschriften fiir
die Nachfiihrung erinnern.

Seit der Erstellung der beschriebenen Katastervermessungen, die
heute noch in fast allen Gemeinden rechtskriftig sind, das heifit noch
nicht durch neue Grundbuchvermessungen ersetzt werden konnten, wur-
den alle Anderungen nachgefiihrt. Die Nachfiihrung ist somit vollstindig.
Dagegen ist deren Qualitiit vielfach ni¢ht iiberragend, was in folgender
Darstellung begriindet liegt: :

Wie erwahnt wurden die Vermessungsfixpunkte, und zwar die Tri-
angulations- und Polygonpunkte, teilweise nur mit Pfihlen versichert, die
bald verschwanden. Fiir die Nachfithrung fehlte somit der gute und feste
Rahmen. Die Anderungen mufBten auf Grenzpunkte aufgenommen wer-
den, die seiner Zeit nicht mit der gewiinschten Genauigkeit aufgenommen
wurden, da meistens Kontrollmafle fehlten. AuBBerdem war die Nach-
fiihrung nicht den Spezialisten, also den Geometern iibertragen, sondern
sie erfolgte vorerst durch die Bezirksforster. Diese verstanden zwar auch
etwas vom ,,Handwerk‘‘, aber die Nachfiihrung der Vermessungswerke
erfolgte durch sie doch nur nebenbei, das hei3t neben ihrer eigentlichen
Beschiftigung als Forster und ohne die Verwendung der richtigen MeB-
werkzeuge. _

Im Anschluf3 an diesen Hinweis auf die ersten Nachfiihrungsgeo-
meter in unserem Kanton seien einige kurze Angaben iliber die Organi-
sation des Vermessungswesens in personeller Hinsicht, vor Inkrafttreten
des ZGB., gemacht: Vor Beginn der Katastervermessungen, im Jahre
1864, wurde erstmals ein Katasterdirektor ernannt. Nach Abschlul3 der
Vermessungen im Jahre 1882 wurde die Stelle des Katasterdirektors auf-
gehoben, nachdem in der verhiltnismagig kurzen Zeitspanne drei Direk-
toren dieses Amt versahen. Von diesem Zeitpunkt an ging die Leitung
und Aufsicht der Nachfiihrung der Katastervermessungen iiber an den
kantonalen Oberforster, und die Nachfithrung erfolgte eben durch die
Kreisforster. Diese Organisation konnte sich aus begreiflichen Griinden
nicht bewdhren. Das Vermessungs- und Grundbuchwesen wurde als eine
Rechtssache im Jahre 1888 dem Justizdepartement unterstellt. Im Jahre
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1894 wurde die Stelle eines Katastergeometers geschaffen. Das Gesetz
betreffend ,,die Organisation des Bau-, Forst- und Katasterwesens‘ vom
15. Dezember 1907 sah die Wahl eines Kantonsgeometers vor. Im Gesetze
waren insbesondere die Nachfiihrungsarbeiten geregelt. Gemif3 diesem
Gesetz hatten der Kantonsgeometer und sein Adjunkt im vordern Kan-
tonsteil und der staatliche Kreisgeometer und zugleich Bauadjunkt im
Schwarzbubenland, das heiflit im nérdlich des Jura gelegenen Gebietes,
die Nachfithrung zu besorgen.

Diese zusammenfassenden Ausfithrungen iiber das Vermessungs-
wesen im Kanton Solothurn vor dem Inkrafttreten des ZGB. sollen nun
iberleiten zu einigen Betrachtungen iiber die heutige Organisation der
Grundbuchvermessung:

Die soeben beschriebenen Katastervermessungen der 132 solothur-
nischen Gemeinden entsprechen nicht allen Anforderungen, gemafl wel-
chen sie durch den Bundesrat als Grundbuchvermessungen anerkannt
werden konnten. Gestiitzt auf die Verordnung betreffend die Grundbuch-
vermessungen vom 15. Dezember 1910 hat deshalb der Bundesrat die
Vermessungen von 90 Gemeinden blof3 provisorisch und diejenigen der
ubrigen 42 Gemeinden gar nicht anerkannt. Das hei3t mit andern Wor-
ten, daB3 samtliche Katastervermessungen im Rahmen des vom Bundes-
rate am 13. November 1923 aufgestellten allgemeinen Planes iiber die
Durchfithrung der Grundbuchvermessung erneuert werden miissen. Als
Zeitdauer fiir die Durchfithrung der neuen Grundbuchvermessung aller
Gemeinden wurden 56 Jahre festgesetzt, mit Beginn im Jahre 1921 und
Abschluf3 Ende 1976.

Die geodatischen Grundlagen fiir die Durchfiihrung der Grundbuch-
vermessung sind heute im ganzen Kanton vorhanden. 1913 begann die
eidgendssische Landestopographie mit den trigonometrischen Arbeiten
héherer Ordnung im Kanton Solothurn auf Grund der fiir die ganze
Schweiz einheitlichen winkeltreuen, schiefachsigen Zylinderprojektion,
mit dem geoditischen Nullpunkt in der Sternwarte Bern und der Aus-
gangshohe des Pierre du Niton im Genfersee von 373,6 m iiber dem Mittel-
wasser des Hafens von Marseille. Gestiitzt auf diese Arbeiten wurde die
Triangulation IV. Ordnung bis 1929 im ganzen Kanton abgeschlossen.
Durch Linien des neuen Landesnivellements und durch sekundire, kan-
tonale Nivellementsziige besitzt heute der Kanton Solothurn auch ein
gutes Netz von Hohenfixpunkten. Es ist vorgesehen, dasselbe durch
weitere Ziige zu verdichten. Auf die geodatischen Grundlagen wird niher
nicht eingetreten, da Sie von berufener Seite, durch Herrn Dr. Z6lli, dar-
iiber mehr erfahren. b

Neben den geodéitischen besitzen wir auch die rechtlichen Grund-
lagen in der ,,Verordnung iiber die Durchfiihrung der Grundbuchver-
messung im Kanton Solothurn vom 19. Dezember 1938 und in der
»» verordnung iiber die Anlage des eidgendssischen Grundbuches und die
Geschéaftsfithrung der Grundbuchimter vom 3. Dezember 1940.

Trotzdem diese wichtigen technischen und rechtlichen Grundlagen
im Kanton Solothurn vollstindig vorhanden sind, zeigen die folgenden
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Ausfiihrungen, dal3 es kaum maglich sein wird, die dem Kanton gesetzte
Frist einzuhalten, das hei3t, die Grundbuchvermessung bis im Jahre 1976
abzuschliellen:

Die Grundbuchvermessung ist abgeschlossen in den Gemeinden
Olten und Schénenwerd. Weiter sind neu vermessen einzelne Giiterzu-
sammenlegungsgebiete der Gemeinden Grenchen, Bettlach, Selzach, Bell-
ach und Hofstetten. Gegenwairtig in Ausfithrung begriffen ist die Grund-
buchvermessung der ganzen Gemeinde Biberist, eines Teils der Gemeinde
Kyburg-Buchegg und eines weitern Teilgebietes der Gemeinde Selzach.
Es sind also noch 123 Gemeinden ganz und- 7 teilweise zu vermessen.

Zwei Faktoren wirken hemmend auf die Beschleunigung der Grund-
buchvermessung. Einerseits besitzen alle Gemeinden die ihnen nunmehr
bekannten, verhiltnismifBig gut und stindig nachgefiihrten Kataster-
vermessungen; und anderseits ist die Parzellierung des landwirtschaft-
lichen Grundbesitzes im Kanton Solothurn derart grof3, daf3 in den mei-
sten Gebieten vorgingig der Grundbuchvermessung die Giiterzusammen-
legung durchgefiihrt werden mu8.

Diese Feststellungen zeigen, da3 die Frist von ungefihr 30 Jahren
ab heute nicht ausreicht, um noch fast den ganzen Kanton neu zu ver-
messen. Sie leiten uns aber auch iiber zu einigen Betrachtungen iiber die
Giiterzusammenlegungen im Kanton Solothurn:

Die Gesamtflache des Kantons betriagt 79140 ha. Davon werden
landwirtschaftlich genutzt 35700 ha. Zusammenlegungsbediirftig sind,
inbegriffen die kleinern Dorfer, soweit sie in den Zusammenlegungsperi-
meter einbezogen werden sollen und die bis heute schon ausgefiihrten
Zusammenlegungen, ca. 31930 ha oder 89 %, der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fliche. Davon wurden bisher zusammengelegt oder sind in Zu-
sammenlegung begriffen 7320 ha, wovon bei zwei grolen Unternehmen
mit zusammen 1618 ha mit den Arbeiten noch nicht begonnen wurde.
Der Kanton Solothurn weist also heute noch rund 24610 ha Land auf,
welche noch zusammengelegt werden miissen.

Auf dije vielen Vorteile einer Giiterzusammenlegung brauche ich in
unserem Kreise nicht hinzuweisen. Der gro3e Nutzen von Giiterzusam-
menlegungen fiir die Betriebsfithrung wird allmihlich auch von den
Bauern selber erkannt. Durch viele gute Unternehmen konnten auch in
unserem Kanton die fritheren Bedenken der Landwirtschaft zum groflen
Teil zerstreut werden.

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang einige allgemeine Be-
merkungen iiber Giiterzusammenlegungen, auch wenn sie sich nicht blo83
auf Besonderheiten im Kanton Solothurn beziehen, sondern wohl fiir
unser ganzes Land Giltigkeit haben:

Der Mehranbau und die Selbstversorgung mit Lebensmitteln wéh-
rend des vergangenen Krieges, die gro3eren Einkommen in der Landwirt-
schaft durch den guten Absatz ihrer Produkte und die hohen Subventio-
nen durch den Bund und die Kantone, haben die Durchfithrung der
Giuiterzusammenlegungen wesentlich erleichtert. Fiir die Zukunft, wo
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wohl wieder Lebensmittel, die aus dem Auslande eingefiihrt werden, eine
Anpassung unserer landwirtschaftlichen Produktenpreise verlangen, und
wo bestimmt der Bund und die Kantone ihre Subventionen nicht mehr
in der auBerordentlichen Hohe ausrichten kénnen, wird es wiederum
schwerer sein, Giliterzusammenlegungen durchzufiihren.

Im Arbeitsbeschaffungsprogramm des Bundes sind wohl fiir Giiter-
zusammenlegungen ganz gewaltige Summen, namlich 500 Millionen Fr.
vorgesehen. Sollte dieses zur Ausfithrung gelangen, so wiirden die Giiter-
zusammenlegungen einen neuen Aufschwung erleben. Wir diirfen uns
aber nicht zu stark auf das Arbeitsbeschaffungsprogramm vertrosten. Es
bestehen berechtigte Hoffnungen, dall unser Land von einer umfassenden
Arbeitslosigkeit verschont bleibt. Das vorsorgliche Arbeitsbeschaffungs-
programm und damit die darin vorgesehenen Giiterzusammenlegungen
kamen somit nicht zur Ausfithrung. Weiter diirfen gewisse Bedenken
gegen eine Art Verstaatlichung der Giiterzusammenlegungen geidulert
werden. Diese als ArbeitsbeschaffungsmaBnahme durchzufiihren hitte
namlich, neben dem groflen Vorteil der Beschiaftigung Arbeitsloser, auch
eminente Nachteile: nimlich das weitgehende Dahinfallen des Kosten-
abverdienens durch die Grundeigentiimer und die allfallige zwangsweise
Durchfithrung von Unternehmen.

Fir die kommenden Jahre ist somit, wie nach dem letzten Kriege,
ein starker Riickgang der Giiterzusammenlegungen zu befiirchten. Haupt-
siachlich zwei Griinde verlangen aber, daf3 die Giiterzusammenlegungen
nicht unterbrochen werden. Einmal ist es den Kantonen vom Bund vor-
geschrieben, die Grundbuchvermessungen bis im Jahre 1976 abzuschlie-
Ben. Um dies zu erreichen, sind vor allem standig weitere Giiterzusammen-
legungen auszufithren. Und anderseits mufl unsere Landwirtschaft, wenn
wieder billige Lebensmittel aus dem Auslande eingefiihrt werden kén-
nen, konkurrenzfahig bleiben. Die jetzigen Preise der landwirtschaftli-
chen Produkte kéonnen auf die Dauer wohl nicht garantiert werden. Die
Landwirtschaft muf3 daher in erster Linie danach trachten, die Betriebs-
fiihrung zu vereinfachen und damit die Produktionskosten zu senken.
Dazu helfen in weitgehendem MaQe die Giiterzusammenlegungen.

Die uns anvertraute Grundbuchvermessung bietet uns die Moglich-
keit, die Giiterzusammenlegungen zu fordern. Sie zu fordern, ist unsere
Pflicht, im Interesse der Landwirtschaft und damit unseres ganzen Lan-
des; wir haben diese Pflicht aber auch im Hinblick auf das uns vom Bunde
vorgeschriebene Vermessungsprogramm.

Es werden noch viele Jahrzehnte vergehen, bis der Kanton Solo-
thurn das grofle Werk der Grundbuchvermessung abgeschlossen hat. Im
Hinblick auf die Erstellung der neuen Landeskarte und der vielen andern
Verwendungszwecke werden deshalb die Ubersichtsplidne in den meisten
Gebieten vorgingig der Grundbuchvermessung ausgefiihrt. So sollen bis
in ungefihr 10 Jahren die Ubersichtspline aller 132 Gemeinden vorliegen.
Die Ubersichtspline in den MaBstiben 1 : 5000 und 1 : 10000 wurden
bisher ausschliefllich mit dem MeBtisch aufgenommen und im Vierfarben-
druck gemeindeweise vervielfaltigt. Heute besitzen 27 Gemeinden ihren
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Ubersichtsplan. In 5 Gemeinden ist er gegenwirtig in Ausfithrung be-
griffen.

Neben den vierfarbigen Ubersichtsplinen als Bestandteile der
Grundbuchvermessung, sollen in Zukunft auch einfarbige in den Mag-
stiben 1 : 2500 und 1 : 5000 hergestellt werden. Deren Aufnahme hat
weitgehend aus der Luft und die Auswertung nach dem photogramme-
trischen Verfahren zu erfolgen. Nur noch in den ausgedehnten Waldungen
mit vorwiegend Tannenbestand und zur Erganzung der Liicken, wird der
Meftisch verwendet. Als Kurvenabstand werden voraussichtlich 2,50 m
gewihlt. Die Reproduktion soll blattweise erfolgen, im Format 70 x 100
cm und in Anlehnung an die Einteilung des Siegfriedatlas.

Auf diese Weise entstehen in schwarzer, grauer oder anderer Farbe
Ubersichtsplane, die den vielen technischen und wissenschaftlichen
Zwecken besser dienen als die vierfarbigen Grundbuchiibersichtspline.

Bevor wir zum Abschluf3 noch niaher auf die Nachfiihrung eintreten,
seien einige Angaben iiber die Kostenverteilung bei der Grundbuchver-
messung gemacht. Der Kanton Solothurn umfaBt sowohl Gebiete, die
nach Instruktion II und solche die nach Instruktion III zu vermessen
sind. Der Bund tragt somit von den Vermessungskosten 70 9, resp. 80 %,.
Die verbleibenden 30 9, resp. 20 9% werden zur Hilfte {ibernommen vom
Kanton und zur Hilfte von den Gemeinden, wobei die Gemeinden einen
Drittel ihres Kostenanteils den Grundeigentiimern iiberbinden kénnen.
Die Kosten der vorgingig der Grundbuchvermessung ausgefiihrten
Ubersichtspline werden ganz vom Bund und Kanton getragen. Ander-
seits haben die Grundeigentiimer die gesamten Vermarkungskosten an-
laBlich der Grundbuchvermessung zu bezahlen,

Und nun noch einige Worte liber die Nachfiihrung. Der Wert einer
Vermessung kann nur erhalten werden durch eine gute Nachfiihrung. Die
teuerste und beste Vermessung, aufgenommen nach den neuesten und ge-
nauesten Methoden verliert an Ansehen und Nutzen, wenn an ihr nicht
stindig alle Anderungen mit mindestens der gleichen Genauigkeit und
Sorgfalt nachgefiihrt werden. Die Nachfithrung darf fast als Sorgenkind
der Grundbuchvermessung bezeichnet werden. Mit ihr steht und fillt
unser grofles Vermessungswerk.

Aus diesem Grunde und weil der Kanton Solothurn im Jahre 1939
als erster und meines Wissens heute noch einziger Kanton fiir die Nach-
fiihrung eine neue Verrechnungsart eingefiihrt hat, gestatte ich mir,
Thnen etwas eingehendere Angaben iiber die Nachfiihrung zu machen:

Die Nachfithrung der Vermessungsfixpunkte und der Ubersichts-
plane sei, trotz ihrer Wichtigkeit, nur kurz gestreift:

Die Vermessungsfixpunkte werden bezirksweise und periodisch kon-
trolliert und wenn notig in Ordnung gebracht. Diese tiblichen Revisionen
werden den privaten Grundbuchgeometern iibertragen. Mangel und
Schiden, die aullerdem, z. B. in Verbindung mit andern Vermessungs-
arbeiten, festgestellt werden, behebt in der Regel das kantonale Ver-
messungsamt selber. Fir die Nachfiihrung der Vermessungsfixpunkte
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haben wir seit einigen Jahren ein Kartensystem eingefiihrt, ahnlich wie
es die eidgendssische Landestopographie besitzt. Dieses hat sich bewéhrt.

Die Reproduktionsgrundlagen der Ubersichtspline, das heiBt die
Blaudrucke fiir den vierfarbigen Grundbuchiibersichtsplan, wie spiter
auch die Reproduktionsgrundlagen fiir den einfarbigen, blattweisen
Ubersichtsplan, werden durch das kantonale Vermessungsamt nachge-
fithrt. Die Nachfithrungsgeometer liefern dazu periodisch die iiblichen
Meldepausen.

Besonders interessieren diirfte Sie nun die Nachfithrung der iibrigen
Bestandteile der Vermessungswerke, zur Hauptsache der Grundbuch-
und Katasterplidne und die Verrechnung der Nachfithrungsarbeiten. Die
-10 Bezirke des Kantons bilden zugleich auch die Nachfithrungskreise.
Die Nachfiihrung erfolgt heute ausschlieBlich durch private Grundbuch-
geometer. Dabei konnte jedem, seit einigen Jahren im Kanton selbstin-
dig praktizierenden Grundbuchgeometer mindestens ein Nachfiihrungs-
kreis zugeteilt werden. Die Nachfiihrung in einem Kreise wird ausschlies-
lich durch den hiezu vertraglich bestimmten Nachfihrungsgeometer be-
sorgt. Dabei verpflichtet aber der Nachfiihrungsvertrag weder den Kan-
ton noch die Gemeinden oder Private, dem zustindigen Nachfithrungs-
geometer irgendwelche andern technischen Arbeiten zu tibertragen.

Nachzufiihren sind neben den wenigen neuen Grundbuchvermessun-
gen, auch die eingangs beschriebenen Katastervermessungen aller iibrigen
Gemeinden. Wie bei den Grundbuchvermessungen wird der Nachfiih-
rung der alten Katastervermessungen alle Sorgfalt gewidmet. Dabei wer-
den allfallige Mangel und Fehler, die der Nachfithrungsgeometer im Zu-
sammenhang mit Mutationen feststellt, griindlich untersucht und unter
Mitwirkung der Beteiligten berichtigt. Auf diese Weise dienen die Ka-
tastervermessungen der Jahre 1868-1882, die im Rahmen des Vermes-
sungsprogrammes zu erneuern sind, auch heute noch und in Zukunft ver-
haltnismiBig gut der Fithrung des Grundbuches, dem Liegenschaften-
verkehr und den vielen andern Zwecken.

Eine zuverlassige und vollstindige Nachfiihrung der Vermessungs-
werke ist nur méglich, wenn dadurch die Grundeigentiimer nicht zu stark
belastet werden. Wir haben deshalb auf den 1. Januar 1939 fiir Nachfiih-
rungsarbeiten eine neue Verrechnungsart eingefiithrt, mit der ich Sie in
der Folge etwas nidher bekannt machen will.

Der gesamte Zahlungsverkehr geht durch die Staatskasse, trotzdem
es sich um private Nachfiihrungsgeometer handelt. Die Nachfithrungs-
geometer werden durch die Staatskasse entschiadigt und die Grundeigen-
tiimer haben die Kosten von Nachfithrungsarbeiten an die Staatskasse
zu bezahlen. Die Nachfiihrungsgeometer werden auf Grund des Akkord-
tarifs des S. G. V. aus dem Jahre 1935 entschidigt. Neben den ordent-
lichen, von der Preiskontrollstelle genehmigten Preiserhéhungen, wird
im Hinblick auf die vielfach umstandlichen Reisen fiir alle Arbeiten auller-
halb der Gemeinde, in welcher sich das Nachfiithrungsbiiro befindet, ein
Reisezuschlag von 10 9% zu den eigentlichen Akkordansitzen ausgerich-
tet. Dieser Zuschlag erstreckt sich nicht auf die Kosten fir die Gehilfen
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und die Vermarkung. Die Nachfiihrungsgeometer berechnen ihr Guthaben
fiir jede Arbeit, nach Gemeinden getrennt, im offiziellen Formular Nr. 92
der schweizerischen Grundbuchvermessung. Diese Formulare werden am
Ende jedes Vierteljahres durch das kantonale Vermessungsamt kon-
trolliert, worauf den Nachfiihrungsgeometern ihre Guthaben durch die
Staatskasse iiberwiesen werden.

Die Belastung der Grundeigentiimer erfolgt nach einem besondern,
kantonalen ,,Gebiihrentarif fiir die Nachfiihrung der Vermessungs-
werke‘ vom 25. November 1938. Die Nachfithrungsgeometer berechnen
die Gebiihren ebenfalls im Formular Nr. 92. Sie stellen den Grundeigen-
tiimern auf einem besondern Formular mit beigeheftetem Einzahlungs-
schein Rechnung. Ein Doppel jeder Gebiihrenrechnung geht zu Kontroll-
zwecken an die Staatskasse. Die Grundeigentiimer haben die ihnen vom
Nachfiihrungsgeometer berechneten Gebilihren an die Staatskasse zu
bezahlen.

Die Hohe der Gebiihren fiir die Belastung der Grundeigentiimer
wurde nach folgenden Grundsitzen ermittelt:

Die Gebiihren der Grundeigentiimer sollen, fiir eine bestimmte Zeit,
zum Beispiel ein Jahr, zusammengestellt, mindestens die gleiche Hohe
erreichen, wie die Guthaben, welche die Staatskasse an die Nachfiih-
rungsgeometer wihrend der gleichen Zeit zu bezahlen hat. Ein Uberschuf3
zugunsten der Staatskasse wird nicht bezweckt.

Die Gebiihren sollen weiterhin in einem annehmbaren Verhiltnis
stehen zum Wert des Nachfithrungsobjektes und zum Nutzen, den der
Grundeigentiimer durch die Nachfiihrung hat.

Es ist Thnen durch meine Ausfiihrungen bekannt, daf} die alten Ka-
tastervermessungen von 42 Gemeinden gar nicht anerkannt sind, das
heifit der Bund bezahlt an deren Nachfithrung keinen Beitrag. Die Nach-
filhrungsgebiihren sind nun aber fiir simtliche Gemeinden gleich hoch,
im Bestreben, die ungleiche Belastung der Grundeigentiimer in den Ge-
meinden mit und ohne Berechtigung auf einen Bundesbeitrag zu besei-
tigen.

Die Gebiithren unterscheiden sich in solche fiir Grenzidnderungen
und solche fiir bauliche Anderungen:

Bei Grenzanderungen ist neben einer einheitlichen Grundtaxe von
Fr. 4.—- pro Fr. 1000.— Verkehrswert der abgetrennten Parzelle eine Ge-
bithr von Fr. 7.— zu entrichten. Fiir Verkehrswerte unter Fr. 500.— wird
nur die Héilfte berechnet.

Fir bauliche Anderungen ist, auler einer Grundtaxe von Fr. 2.—
pro Fr.1000.— Brandversicherungs- oder Erstellungswert der neuen
Baute oder Gebadudeteile, eine Gebiihr von Fr. 1.— zu bezahlen. Bei Bau-
ten im Werte von iiber Fr. 150000.— betragt die Gebiihr noch 50 Rp. pro
Fr. 1000.-.

Spezialfille, wie Vereinigung von Grundstiicken, Mutationen bei
Schenkungen, Abbruch von Geb#duden usw., sind besonders geregelt.

Die effektiven Gehilfenlohne und die Kosten der Vermarkung sind
ganz von den Grundeigentiimern zu tragen. Fiir Grenzbestimmungen
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und die Wiederherstellung verlorener Marksteine, also fiir Revisions-
arbeiten ohne Grenzinderungen, haben die Grundeigentiimer ebenfalls
die wirklichen Kosten zu entschadigen.

Durch diesen neuartigen Tarif gibt es nun hauptséichlich in landli-
chen Gebieten, mit verhiltnismiflig geringen Bodenpreisen und weniger
luxuriésen Bauten, viele Nachfiihrungen, fiir welche die Grundeigen-
tiimer an Gebiihren erheblich weniger entrichten, als die Nachfithrungs-
geometer fiir ihre Arbeit von der Staatskasse beziehen. Die Nachfithrung
eines Objektes mit sehr geringem Wert kann unter Umsténden umfang-
reiche Geometerarbeit erfordern. Der groflen Arbeit entsprechend ist
auch das Geometerhonorar hoch. Der Grundeigentiimer kann nicht mit
dem ganzen Geometerhonorar belastet werden, sondern er hat eine Ge-
biihr zu bezahlen, die in annehmbarem Verhiltnis zum Wert des Nach-
fiihrungsobjektes steht. In allen derartigen Fillen hat also die Staats-
kasse mehr zu bezahlen als sie einnimmdt.

Um fiir die Staatskasse den Ausgleich zu erzielen, miissen nun um-
gekehrt die Nachfilhrungsobjekte von grolem Wert mit héhern Gebiih-
ren belastet werden. Das heilit vorwiegend in Gebieten mit stddtischen
Verhiltnissen haben die Grundeigentiimer unter Umstinden an Gebiih-
ren mehr zu entrichten, als die Nachfithrungsgeometer fiir die betreffende
Arbeit erhalten.

Die héhern Gebiihren auf der einen Seite diirfen unter keinen Um-
stinden als eine verkappte Sonderbesteuerung des Kapitals aufgefait
werden. Der Staat beabsichtigt damit auch niemals ein Geschift zu ma-
chen. Die neue Verrechnungsart wurde lediglich aus sozialen Erwiagun-
gen, aus Griinden der Gerechtigkeit und im Bestreben, eine vollstiandige
Nachfiithrung zu ermdglichen, eingefiihrt.

In Jahren mit verhiltnismiflig vielen Nachfithrungen von Objekten
mit hohem Wert kann ein geringer Gebiihreniiberschufl zugunsten der
Staatskasse resultieren. Dies ist berechtigt, einmal im Hinblick auf kom-
mende Jahre mit dem umgekehrten Resultat, dann aber auch unter Be-
riicksichtigung der vermehrten Aufwendungen des Staates mit der be-
sondern Verrechnungsart, sei es durch die Kontrollarbeit des kantonalen
Vermessungsamtes und der Staatskasse, oder durch die Anschaffung be-
sonderer Formulare.

Uber die Auswirkung des solothurnischen Nachfiithrungstarifes ge-
ben die Beispiele in unserer Ausstellung noch niher AufschluB.

Zum Abschlufl der Ausfithrungen iiber die Nachfithrung und ge-
stiitzt auf die gesammelte Erfahrung im Abrechnungswesen sei festge-
halten:

Die Entschadigung der Nachfithrungsgeometer soll nur nach einem
Leistungstarif erfolgen. Als solcher eignet sich der Akkordtarif des
S. G. V. aus dem Jahre 1935.

Den Grundeigentiimern sind nicht die effektiven Geometerkosten zu
verrechnen. Eine rein gefiihlsmaflige und von Fall zu Fall verschiedene
Belastung der Grundeigentiimer durch die Nachflihrungsgeometer wiirde
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sich ebenfalls nicht bewihren. Die Nachfiihrungskosten sind nach einem
Gebiihrentarif, gleichermafBen einem Verteilungstarif, zu erheben. Die
Gebiihren sollen fiir den ganzen Kanton gleich, das heif3t nicht fiir ein-
zelne Gebiete verschieden sein. Die Hohe der Gebiihren hat sich nach dem
Wert der Nachfithrungsobjekte zu richten und auf die Interessen der
Grundeigentiimer an der Nachfiihrung Riicksicht zu nehmen. Die Ge-
bithren sollen nach unten entlasten.

Die Verrechnung hat durch eine zentrale Stelle zu erfolgen.

Heute, nachdem die besondere Verrechnungsart fiir die Nachfiih-
rung im Kanton Solothurn bereits im 7. Jahr in Kraft ist, darf mit Ge-
nugtuung und Freude erkliart werden, sie habe sich fiir die Grundeigen-
tiimer und fiir die Erhaltung unserer Vermessungswerke im allgemeinen
sehr gut bewihrt.

Damit lieB ich Sie in kurzen Ziigen Einblick nehmen in das Vermes-
sungswesen vor und nach Einfiihrung des Z. G. B. und in die Giiterzu-
sammenlegungen im Kanton Solothurn. Dabei bin ich bewufit nicht
niaher eingetreten auf Ausfiihrungen iiber Gebiete, die unsern Kanton
nicht besonders charakterisieren.

Die Organisation des Vermessungswesens im Kanton Solothurn ent-
spricht heute den modernsten Anforderungen. Kantonsrat und Regie-
rungsrat als die obersten Behdrden, unterstiitzen nach Maglichkeit die
Wiinsche und Forderungen, die im Interesse der Grundbuchvermessung
gestellt werden miissen. Dies sei hier dankbar festgehalten.

Die allgemeine Leitung der Grundbuchvermessung liegt in den Hin-
den des Justizdepartements. Dessen Vorsteher, Herr Regierungsrat Dr.
M. Obrecht, interessiert sich stets mit grolem Verstédndnis und Weitblick
fiir die vielen Fragen, die es im Zusammenhang mit der Grundvermessung
zu behandeln gibt. Es geziemt sich wohl, dal dafiir anldBlich unserer
Konferenz Herrn Regierungsrat Obrecht im Namen aller mit der Grund-
buchvermessung beschiftigten Stellen, aber auch im Namen der vielen
Beniitzer, die von unsern Vermessungswerken profitieren, der beste Dank
ausgesprochen wird.

Die technische Leitung, Aufsicht und Verifikation der Vermessun-
gen besorgt das kantonale Vermessungsamt. Die Ausfithrung der Arbei-
ten wird zum gréBten Teil und soweit als méglich an die privaten Grund-
buchgeometer iibertragen.

DaB3 die neue Grundbuchvermessung im Kanton Solothurn noch
nicht weiter fortgeschritten ist, liegt, wie aus meinen Ausfithrungen zu
entnehmen war, in zwei Punkten begriindet: einmal besaflen sidmtliche
132 Gemeinden eine verhidltnismidBlig gute Katastervermessung, die
stindig nachgefiihrt wird. Und aulerdem sind heute noch in 109 Gemein-
den Giiterzusammenlegungen durchzufithren, ehe mit der Neuvermes-
sung begonnen werden kann.

Das grole Werk der Grundbuchvermessung mit all ihren Bestand-
teilen dient vielseitigen 6ffentlichen und privaten Interessen. Der Kanton
Solothurn wird auch in Zukunft unentwegt danach trachten, dieses Werk
weiterzufithren und schliefllich zum guten Abschluf3 zu bringen.



	25. Konferenz der eidgenössischen und kantonalen Vermessungsaufsichtsbeamten : 19. und 20. Oktober 1945 in Solothurn [Fortsetzung und Schluss]

